
Kirchenwechsel und Konversion
kirchenrechtlich-konfessionskundliche Aspekte’

Fleischmann-Bisten

Die Möglichkeit einer innerchristlichen Onversion un! eines damit VCI-

bundenen Übertritts VO  n einer Kirche der Gemeinde eine anders g -
prägte und strukturierte Denomination ist rechtshistorisch gesehen eine
olge der Reformation des Jahrhunderts: nämlich die der Konfessiona-
lisierung 1m Oontext des Augsburger Religionsfriedens VOon 1555 uch
theologisch hat die Reformation die euen Testament bereits erkenn-
bare Pluralität der hristenheit bestätigt un:! gewürdigt. „Entscheidendes
Kriterium für die Existenz einer christlichen Kirche“ WAar ECLW: für Martin
Luther nicht mehr „die Gebundenheit Rom, sondern die geistliche Ver-
bundenheit in den Grundlagen des aube TreC gab schon in
der Alten Kirche den Wechsel VOIL einer einer anderen Religionsgemein-
schaft nter dem lateinischen Begriff „CONVersio  66 wurde die Annahme des
christlichen auDens als olge einer ekehrung der Umkehr verstan-
den.® ES gab aber auch Marcioniten, Donatisten, Arianer un andere, deren
Lehre Von der enrne1l! der Reichskirche abgelehnt wurde; S1Ce galten als
Häretiker un verschwanden nach und nach Ahnliches für die AUS mıit-
telalterlichen Protestbewegungen entstandenen Minderheiten der bigen-
SCT, Katharer, Wryclifiten, ussıten un:! Waldenser, die ach Verfolgungen
Urc die römische Inquisition 94anNz der fast ganz ausgerottet wurden.

Die reichsrechtlichen Vorschriften VO  ; 1555 für das Konfessionsbestim-
mungsrecht durch den jeweiligen andesherrn (nach der spater entstande-
1enNn Formel CUIUS FEQLO ZUS religi0 egünstigten neben den tgläubi-
SCH zunächst die nhänger der Augsburgischen Konfession. urc den
WestÄälischen Frieden vOon 1648 wurden auch die Reformierten privilegiert,
aber keine eiteren Konfessionen. „Die egelung des Nebeneinanders in
gemischt-konfessionellen Regionen un tädten SOWI1E der Ausschlulfs VONn

Zwangskonversionen sollten eın ZEWISSES Ma{ißs Minderheitenschutz un!

Beim Frühjahrsymposium „Kirchenwechsel Tabuthema der Ökumene?“ hat Prof.
Dr Gerhard Robbers, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Kirchenrecht,
Staatsphilosophie un Verfassungsgeschichte der Nıversıita Trier, die jJuristi-
schen Aspekte dazu vorgeltragen. Er amals arr<  ter der Justiz un:! für Verbrau-
cherschutz in Rheinland-Pfalz unı konnte seiNen Vortrag aus zeitlichen Gründen
nicht verschriftlichen. Der ersatzweise h;  l1er aufgenommene Text ist ine teils gekürz-
te und teils erweıtere Fassung des Beitrags VO]  - Walter Heischmann-Bisten: Konver-
Sionen als Kirchenwechsel konfessionskundlich-öÖkumenische Aspekte, Mitteilun-
sCH Kirchlichen Zeitgeschichte 9 (2015), 111-131
Walter Fleischmann-Bisten: Art Okumene, in Volker Leppin /GUrYV Schneider-
U  O:  gg2.) Das Lutherlexikon, Regensburg 2014, 520—522, hier 521

DBeatlus Brenner: Konversion Praktisch-theologisch, in: 19 (1990),
575—-578, hier 575

}F] (2016)
Verlag des Vereins für Freikirchenforschung



WalterFleischmann-Bisten

Toleranz garantieren. Verboten blieben in Deutschland die 50 Sekten
(Täufer, Spiritualisten u.a.).“* amı WAalfen viele en und Gemein-
schaften, die neben der kursächsischen, hessischen, schweizerischen un
oberdeutschen Tradition ihre urzeln ebent; in der Reformation hatten,
VOI den enannten staatskirchenrechtlichen gunstigungen ausgeschlos-
SC  - Jene omplizierte juristische unı konfessionelle Gemengelage führt:  m
nicht 1LLIUL Ausgrenzungen, Vertreibungen und Religionskriegen. Sie be-
gunstigte ZWAar erritorial unterschiedlich geordnet und gelebt in Atzen
bestehende Toleranzbestimmungen, erschwerte aber den insatz für eine
verfassungsrechtlich verankerte Religionsfreiheit. Und diese Entwicklung
bestimmte in Deutschland un ÜAhnlich ın der Schweiz 4auch och nacC  al-

die Religionsgesetzgebung 99  ngen Jahrhundert“. DiIie olge WAaren

antiprotestantische bzw. antikatholische Aktionen un: Reaktionen. nner-
evangelisch hatte das Scheitern der deutschen demokratischen
Verfassung der Frankfurter Nationalversammlung 1849 VOL allem fatale
Folgen für das Verhältnis VO  — andes  chen un:! reikirchen.? Dadurch
atte auch die ökumenische Bewegung insgesam neben eologi-
schen oren hierzulande VO  - Anfang besonders schwer, WI1IE Cc5-

Publikationen verdeutlichen.®

Im Folgenden SO 1U AUS kirchenrec  cher bzw. staatskirchenrechtlicher
un: SOM1! auch AUSs konfessionskundlicher MC das ema des inner-
christlichen Chen- bzw Konfessionswechsels eroörtert werden. Sowcochl
der Komplex des mit einer OnNnversion verbundenen Religionswechsels
(also VO der Judentum, Christentum, Islam der anderen Religio-
nen) als auch Kirchenaustritte hne Übertritt in eine andere christliche
Kirche der Gemeinschaft können ler nicht behandelt werden. lie-
SCH gerade aAus NCUETETr e1it verschiedene Publikationen vor./

Wolf-Dieter Hauschild: Deütschland 88 Kirchengeschichtlich unı konfessions-
kundlich, in: RGG* (1999), hier: 734

Walter Fleischmann-Bisten: Landeskirchen un Freikirchen in Deutschland
Veränderungen unı Herausforderungen eines Unverhältnisses, (2009), 5—9
Karl Heinz VOLgT: Ökumene in Deutschland. Internationale Einflüsse unı Netzwerk-
bildung Anfängey 6 9 Göttingen 2014; ders. ÖOkumene in Deutsch-
lan: Von der Gründung der ACK bis ZUr. harta OQOecumenica (1948-2001), 6 9
Goöttingen 2015

KIAUSHock: Bekehrung in Afrikanische Konversion. Religionswechsel in
afrikanischen Ländern mit christlich-muslimischer Bevölkerung, TIhL; 141 Bn
1 $ Hans Maier: Religionswechsel Religionsverfolgung. Eine vergleichende Um -
schau, (2014), 216—233; den Schwerpunkt „KOnversion. Warum Menschen
ihre Religion wechseln“, zeitzeichen (2013) 97 22-—-39; KeEZiNA LAUdARZE-
Kleeberg /Hannes Sulzenbacher £g.); Treten Sie ein! reten 1E aus! Warum Men-
schen ihre Religion wechseln, Berlin 2012 und Christine LienemMmann-Poryrin Wolf-
ESANZ LienemMmann (Hgg.) Religiöse Grenzüberschreitungen. Studien zı Bekehrung,
Konfessions- und Religionswechsel, Wiesbaden 2012 SOWIE für den Komplex des Ab-
schieds VO! Christentum: Barbara Keller: De-Conversion. Sozialpsychologische
Analysen; (laudia Schreiber: Mein Weg AUuUs der Freikirche Fin ESSAay; Wohner:
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Konversionen VO  ; tstragern
Zweifellos Konversionen prominenter Persönlichkeiten immer weıit
mehr Aufmerksamkeit als Kirchenwechse anderer Gemeindemitglieder.
Dies gilt sowochl bei Politikern WI1IE bei Hochschullehrer/innen un kirchli-
chen Amtstrager/innen un dürfte sich für die letzten 400 Jahre CenNtIspre-
en! nachweisen lassen. Der Konfessionswechsel des randenburgischen
Kurfürsten Johann Sigismund (1608-1619) reformierten Bekenntnis
1613 Wr nicht 1Ur in territorialen Machtansprüchen egründet, sondern

heute auch als Gewissensentscheidung: „Denn die Erwerbung nieder-
rheinischer Gebhiete (Jülich, eve, erg mit teilweise reformierter Kin-
wohnerschaft kann nicht der ausschlaggebende trund SCWCSCH se1in. Die
Mark Brandenburg WwWI1ie auch stpreufßsen, WOMmM Johann Sigismun 1611
belehnt worden WAar, waren un blieben utAner1isc Johann Sigismund liefs
deshalb den Bekenntnistand seiNer ntertanen unangetastetL, wodurch
Brandenburg bereits ein konfessionell paritätisches wesen
wurde.“® Anders gelagert WAarcn die Onversionen des sächsischen Kurfürs-
ten Friedrich August (1670-1733) Jahr 1697 und des Kronprinzen kurz
VOTLT dem Reformationsjubiläum 14717 Katholizismus, die auch eine
ZEWISSE Rolle für die Gestaltung dieser Zentenarteier gespielt en Eın
kaiserliches Dekret, das die evangelischen Gesandten eim egensburger
eichstag 1/17 ermahnt hatte, sich „‚nicht WI1IeE der gemeine Pöbe VCI-

en, schien jedenfalls im universitaren Bereich weithin befolgt worden
sein Auch der frühere britische Premierminister Tony Blair hätte bei e1-

LICIMHN Übertritt misch-katholischen Kirche während seiner echnjähri-
SCH Amtszeit grofßes uisehen ausgelöst, da damit immerhin der erste
Ohsche Regierungschef Grofsbritannien nach rund 4.00 ahren SCWC-
SC ware ers  ma ach seINeEeM Rücktritt VO: Staatsamt (ZJ. Juni 2007)

Dezember des gleichen al  res die ONnversion offiziell vollzog und
die Kirche eintrat, der bereits sSsEiINE Ehefrau un die vier erA

hörten, WAadren die Stellungnahmen dazu nicht mehr auf den Titelseiten der
Tageszeitungen lesen. !© Auch die OnversionNen kirchlicher Amtstrager
der theologischer Hochschullehrer/innen finden his heute ein besonderes
öffentliches nteresse un! en fast immer interessante juristische Aspek-

Ich erinnere im Folgenden zunächst Onversiogonen in den letzten

Geistlicher Missbrauch 1in der Gemeinde, Freikirchenforschung (2014), 57-65,
73277 FE
Gerlinde Strobhmaier- Wiederanders: Art. Brandenburg, in RGG* (1998), 1727
1/352,; hier 1729

Hans-Jürgen SchÖönstedt Reformationsjubiliäum 1717 Beiträge Geschichte
seiner Entstehung im Spiegel landeskirchlicher Verordnungen, ZKG 023 (1982), 5S—
118

den ermutungen über ine Konversion im Zusammenhang seiINES Besuchs
bei aps! Benedikt in Rom die Meldungen 1in Berliner orgenpost VO:

24.6.2007 und ZUr Aufnahme in die römisch-katholische Kirche DIie Welt VO
unı VO
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100 Jahren, die schr unterschiedliche TUN! un kirchenrechtliche Kon-
SCQUCNZCN hatten

Leonhardt en!
Der zunächst römisch-katholische Theologieprofessor Leonhardt en
(1881—-19577) wurde 1905 ZUuU 1tiester geweiht, romovierte 1910 in
Straßburg und wirkte von 1911 bis 1917 Subregens des Priestersemi-
Na Dillingen. der dortigen Philosophisch-Theologischen OCNASCHAU-
le vVvon 1915 zugleich als außerordentlicher Professor für Dogmatik
unı Apologeti tatig. Vor allem seiNne Lutherstudien veranlassten ihn
Konversion. 1ese vollzog „um Aufsehen vermeiden“ jedoch nicht in
ayern, sondern ründonnerstag 1918 in aale ach einem Kol-
Ooquium eim öniglich-preußischen KOnsistorium in Magdeburg wurde

Juli des gleichen es Pfarrer in ommern, heiratete 1919, machte
S1'  ch aD 1923 als rediger Magdeburg einen Namen, un! wurde 1926
Pfarrer der Gemeinde „Zum Heilsbronnen“ Berlin-Schöneberg. ach
diversen wissenschaftlichen Arbeiten (8)81 des Augustana-Jubiläums
1930 habilitierte sich en:! 1931 der Berliner Universitat für Praktische
eologie un konnte dort 1934 den hrstuhl für dieses Fach überneh-
NC  S Obwohl nıe Mitglied der SDAP der einer anderen NS-Organisa-
tion, konnte en der als „ein absolut a-politischer Mensch“ galt, ach
Kriegsende keine Anstellung mehr einer Hochschule bekommen. Kın
Lehrauftrag der Theologischen Fakultät Erlangen, die ihm 1930 das Eh-
rendoktorat verliehen hatte, konnte inspruchs der ayerischen
Kirchenleitung NUr 1946 ausgeübt werden. ach kurzer Mitarbeit der
iebenzeller Missionsschule (1950—-1952) widmete sich en! in ugsburg
der orschung Während seiNner letzten Lebensmonate einem Augsbur-
SCI Krankenhaus versuchte das katholische Pflegepersonal (vergeblich)
„ihn &r  N Rücktritt die katholische Kirche bewegen“. Dem „körperlic
völlig abgezehrten odkranken wurden die Sterbesakramente ufgenÖö-
tlgt“ 11

Wilhelm VO  — Pechmannn
Ganz anders gelagert ist die Onversion des ayerischen Lutheraners Wil-
he  S Freiherr VON Pechmann (1859-1948). Er Wr urıs und engagierte
sich der Weimarer Republik ehrenamtlich seiner Landeskirche,
als langjähriger Präsident der Landessynode, e1im Aufbau des Deutschen
vangelischen chenbundes un se1it 1896 Rechtsritter des Johanni-
11 Bernhard KIaus: endt, Leonhard, in 11 (1983),78-—-81, hier Die

JI Fendts Leben un Werkumfangreiche Dissertation Karl-Friedrich W7z
(Diss. theol Erlangen wurde nıe veröffentlicht, ist aber (masch.) in der O-
thek des Konfessionskundlichen nNst1 Bensheim vorhanden. uch ders.
Wechsel der Konfession Kontinuität der Theologie: endt, in Gottfried
Maron (Hg.) Evangelisch unı Okumenisch. Beiträge ZU| 100jährigen Bestehen des
Evangelischen Bundes, KiKonf 2 E Göttingen 19806, 63—72
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ter-Ordens. 19153 verlieh ihm die Theologische Fakultät Erlangen die
rendoktorwürde Von Pechmanns Weg der ers  F knapp Zwei Jahre VOr

seinem Tode vollzogenen Konversion umfasst in einer ers  — VOTLr wenigen
Jahren erschienenen iographie er auch NUr wenige Seiten, obgleich
erste Überlegungen ZU Konfessionswechsel schon in der en Phase
des 50$ Kirchenkampfes erkennbar sind.** Von Pechmann kritisierte 1I1ds-

SIV den Weg seiner Kirchenleitung und seiner vangelischen Mitchristen in
der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die als einen
Kampf des Christentums „Umm Leben unı erkannte un 1936 Mitglied
der Bekennenden Kirche wurde. Da ihm „das Martyrium“ der römisch-
tholischen Kirche glaubwürdiger als der kompromissreiche Kurs der lu-
therischen Landesbischöfe Hans Meiser unı Theophil Wurm erschien, {rag-

sich schon 1935, „wie ange seinNeESs eibens in der eigenen IC
och sein werde‘“. ! Mehrfach ran eiser einem Protest bei STAaat-
en un parteiamtlichen Stellen angesichts der Judenverfolgung. In der
Zusammenarbeit mit der Una-Sancta-Bewegung stellte sich ihm ebenfalls
die Frage des Kirchenwechsels, lehnte diesen aber Frühjahr 1944
och definitiv ab Erst ach eigener schwerer Erkrankung un dem Tod
seiner Frau vollzog 1im April 1946 die Onversion. Seitens der andeskir-
che stand bei VO Pechmanns Beerdigung Februar 1948 in München
1Ur der MIt ihm befreundete Pfarrer August Rehbach rabe neben
dem Münchner TZDISCAO Michael Kardinal VO  — Faulhaber. Immerhin be-
gründete Hans eiser in einem chreiben VO  — Pechmanns Tochter SC1-

durch die OnNnversion begründete Absenz und würdigte die Verdienste
des Verstorbenen für die Landeskirche.!*

Roberto Aaunıs

Kurz VOr egınn des Zweiten atikanischen Konzils erfolgt die Konversion
des AUS Argentinien stammenden römisch-katholischen Priesters Roberto
Daunis (geb Zu Protestantismus Kr childert in seiner autobiogra-
phischen Erzählung WIeE das ach estimmten Vorfällen bis in uneinge-
schränkte Vertrauen seinen ischolien zerbrach:; ebenso macht seiNeEN
ange kritiklosen Glauben alle Lehren unı Vorsc  en seiner 1C
dafür verantwortlich. ach einem Aufenthalt als Doktorand in Rom, auch
mit Audienzen bei aps Johannes XAILL., WIr! Februar 1962 in die
bayerische Landeskirche aufgenommen, S1isten! bei Professor ilfried
Joest in rlangen un promoviert dort Er arbeitet als Gemeindepfarrer,
Schulpfarrer un Ozent Bereich der Religionspädagogik Bayern und
urttemberg. Im ucC  IC bewertet seinen Übertritt nicht als eine „Be-

Wolang SOmmMer: Wilhelm Freiherr VO]  $ Pechmann. Ein konservativer Luthera-
L1ICT in der Weimarer Republik un:! im nationalsozialistischen Deutschland, Gottin-

13 CN 2010, 218-233
14 Eb.  y 218

eb 255
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kehrung“, sondern versteht sich ‚unverändert als katholisch, NUr nicht als
römisch“. Er wollte vorrangıig den Spuren Dietrich Bonhoeffers folgen und
empfand nıe eine Berufung, „römische tholiken in die evangelische KIir-
che bekehre

Horst üurkle
Fuüur groises uisehen weiıit ber München hinaus sorgte Herbst 1987 die
Konversion des Theologieprofessors Horst üurkle (1925—-2015). Ordi-
NAarıus für MIiIiSS1IONS- un! Religionswissenschaft seit 1968 der
ers  v Jahr gegründeten Evangelisch-Theologischen Fakultät der
Universität München In einer Presseerklärung VO September 198 /
begründete üurkle sSEiINE Entscheidung VOTL allem damit, dass die römisch-

Kirche für ih: die Kirche des euen Testaments un der KIir-
chenväter sSCe1 un ihre Identität „als sakramentale Gemeinschaft des Leibes
Christ 6 66 bewahrt habe habe S1C sich „das ursprüngliche egen der
Reformation eigen gemacht“, auch „ihre Einheit in Stus bezeugt“,
sich gegenüber „irrıgen Zeitgeistern“ gewehrt un „‚mit Lehramt die

ottes notwendige und unverrückbare Orientierung den Men -
schen Nsefreln gen WISsenNn rückt Bürkle wollte seinen Kon:-
fessionswechsel „auch als eın Zeichen“ denen gegenüber verstanden WIS-
SC „die in der Evangelischen Kirche geistlich heimatlos werdenen
un eren imme des iderstandes amen des Evangeliums ungehört
verhallt“ .16 verständlic WAÄTr, dass sich die Evangelisch-Theologische

in einer Presseerklärung schon wenige Tage später, Okto-
ber, dazu meldete Darin wird Bürkles Übertritt als „persönliche Entschei-
dun: respektiert, nicht jedoch seEeINE Begründung, dass „das Bekenntnis

Kirche des euen Testaments unı der ater heute 1Ur in der römisch-
tholischen Kirche ebendig ware  . erner heifßt Cs in der jedenfalls
ur VOo  — Pannenberg formulierten Erklärung: „Der Weg
einer künftigen(l der Kirchen aber, in der diese sich einander CIH-
seitig wertvolle Ergänzung des eigenen Erbes anerkennen lernen, wird
Urc! die wendung Einzelner VO der eigenen Kirche nicht erleichtert,
sondern erschwert.“

Andreas Theurer

2012 geriet ema „Konfessionswechsel kirchlicher Amtsträger/innen“
och in die €  en Schlagzeilen. Der württembergische Pfar-

Roberto DAauUnÄIS: Über Rom Luther Autobiographisches un: Theologisches einer
Priesterkonversion, Aachen 2003, U, 291
Horst Bürskle: Dem Vergessen en  en Erinnerungen, St Ottilien 2013, 235

236 interessant sind die Unterschiede, die der Kieler Religionspädago-
KIAus Kürzdörfer damals zwischen der Konversion Bürkles und der ebenfalls

1987 konvertierten „Erfolgsautorin“ hrista Meves herausgearbeitet hat, die VOr al-
lem Marienverehrung und Papstergebenheit Beweggründe genannt hatte KON-
version als Zeichen?, Md  z 39 (1988),
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Andreas Theurer konvertierte ZuUusammen mıit seiner e  u, Diplom-
theologin un!t Landessynodale Die Ööffentliche Kritik entfachte sich VOL al-
lem daran, dass die Theurer selbst kurz VOL seiner kirchenrechtlich voll-
ZOBENCH Konversion einem uchlein festgehaltenen TUnN! auf großes
Unverstäindnis un nhaltliche Rückfragen gestolsen sind. Theurer kam bei
eine Überblick ber zentrale Lehr- un Glaubensfragen, die auch im
Öökumenischen 1  og immer wieder verhandelt worden sind, dem Kr-

gebnis D: W d heute och trennend zwischen Katholizismus un:! TOTEeS-
tantısmus iSt, SC1 „nicht gravierend, dass die Spaltung We':  a ist  .. Des-
halb onne CS „für gläubige Evangelische NUur eine Konsequenz geben die
Trennung mMmuss beendet werden!“ ESs gäbe keinerlei rund mehr, „sich
weiterhin VO  - der Gemeinschaft mit dem aps un der Katholischen
che ernzuhalten 500 re sind genug!“*$ Dagegen hat Klaus üher,
langjähriger Pfarrseminardirektor in Württemberg, herausgestellt, a4ass
Theurers theologische satze, der heute der römisch-katholischen DDIO-
ZeSEC ugsburg atıg ISt, recht chwach untermauert sind: „Un  1SC.
Differenzierungen nicht bereit, pic sich AUS der Heiligen Schrift, AUus

hlichen Traditionen, Überlieferungen der Kirchenväter, AUS Konzilsdo-
menten un Bekenntnistexten heraus, W4 für se1iNE gumenta-
tion jeweils gebrauchen will | istorisch-kritische Perspektiven immt

nicht wahr. Argumentationslücken chliefst mıit Hilfe seiner pekulati-
VvVecn Phantasie.“ 19

e-Konversionen

Schliefßlic 11US5 och auf die Besonderheit VOoO Re-Konversionen inge-
wiesen werden, die gerade AUSs kirchenrechtlicher 1C me1st TOoDlIleme mit
sich bringen. Der Weg des Neutestamentlers Klaus Berger (geb VO  -

der römisch-katholischen Kirche in eine utherisch! Landeskirche hin-
Cbekannt, als 1974 ein akademisches der eologi-
schen tat der Universitat Heidelberg übernahm, Mitglied der unierten
adıschen Landeskirche wurde un diese sSE1INE Kirchensteuer entrichte-

Berger dennoch VOT gut zehn Jahren mehrfach VO  a sich als katholi-
schem Christen sprach, wurden verschiedene Institutionen hellhörig. An-
ders als rger selbst, der immer darauf bestand, Nn1ı1€e TeC Orma der
ar theologischen Sinn Aus seiNner römisch-katholischen Kirche SC-

se1in, gng aber diese ganz ole  ndig davon AUS, 4SS CS auch in
seiNnemM Fallı  (D keine Doppelmitgliedschaft in einer evangelischen Landeskir-
che und in der römisch-katholischen Kirche gegeben habe un geben
könne. Dies wurde einer Sal)  mn November 2005 verbreiteten Erklärung
des amaligen Vatikansprechers Navarro-Valls bestätigt. Dem chloss sich
auch der Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche en Die

Andreas Theurer: Warum werden nicht katholisch? Denkanstöfse eines CVaANHC-
lisch-lutherischen Pfarrers, Augsburg 2012,
KIAus Müuiller: Warum bleiben Wr evangelisch?, Md'  z (2014), 61
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seit dem Oktober 1968 bestehende Mitgliedscha Bergers in einer
evangelischen Landes (nach Teilnahme ıIn endmahlsgottesdienst

der Hamburger Martin-Luther-Kirche) bestritt ja auch selbst nicht
Nur: „Seine Behauptung, 1 habe ihm damals ‚ausdrücklich gesagt', A4Ss
damit eın Austritt aAus der tholischen Kirche verbunden sel, sondern 11ULr

ein Übertritt wIieE beim nfessionswechsel zwischen Lutheranern un Re-
formierten C: ZWAar subjektiv richtig se1in. Dies aber objektiv
kirchenrechtlich un Aatte ihm, der ein tholisches Theologiestu-
1um mit Auszeichnung geschlossen hatte,nt se1n müssen. ‘“<

Ganz anders gelagert ist die allseits unbestrittene e-Konversion des Alt-
testamentlers Strübind (geb 195/) Der einer lutherischen Lan-
deskirche kommende eologe Wr nach eigenen Angaben Jahre lang
tis davon astor seinere, dem Bund Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gemeinden In München amtierte Von 1996 bis 2006

Hauptpastor der FG-Gemeinde Holzstrafße und einige Jahre auch
Vorsitzender der ayerischen Baptistenvereinigung. Von 1996 bis 2014 WAar

zugleich hriftleiter der VOn mitbegründeten 99  itSC.
für Theologie und Gemeinde*‘ .“1 ach einem sechs Jahre dauernden theo-
logischen ialog zwischen Lutheranern un:! Baptisten in Bayern ZuUuUr Frage
der gegenseitigen Taufanerkennung unı möglichen Kirchengemeinschaft
(BALUBG) dem rgeDnıs, dass der BEFG „nicht Öökumenefähi C

sel1. 2012 wurde der nach mehrjähriger Lehrstuhlvertretung
der Universität enburg heute dort Ozent für Hebräisch tatig Ist,

wieder Mitglied in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in yern und
„unte vollererkennung seiner Ordinationsrechte Pfarrer‘“.2>

Publikationen un:! Zahlen

Trotz der vorgenannten eispiele wird das Thema „Konfessionswechsel“
selbst in 1LCUCIEN Einführungen vangelischen Kirchenrecht
schen nicht mehr aufgegriffen.“* uch in der Konfessionskunde insgesamt

Walter Fleischmann-Bisten: Keine Patentlösung für die Zukunft der OÖOkumene Kon-
fessionskundliche Anmerkungen Kirchenmitgliedschaft Klaus Bergers, Md'  n

111
21 Kim {rübind: Abschied, ZTh' (20135), 15—-18; dort schreibt Thema

Konversion: n[ mMr die freikirchliche Welt, wIie in den VErSANSCNCNHN Jahr-
gängen nachzulesen, zunehmend fremd geworden ist.  ‘: So stehe ich einem
dem ich wIE auf die eigene Kindheit zurückblicke, in die ke:  in Zurück un: ohne
die 5R andererseits weder Gegenwart noch Zukunft glbt“ (15)

22
Idea Nr. 411 \ 7.11.2011,

24 www.wikipedia.org/wiki/Kim Strübind [Ab:
Die Stichworte „Konversion“, „Kirchenwechse 66 unı „Übertritt“ fehlen SOWO bei
Martin Honecker: Evangelisches Kirchenrecht. FEine Einführung in die theologischen
Grundlagen, BenshH 109, Göttingen 2009 als uch bei Ian Grethlein: Evange-
lisches Kirchenrecht. Eine Einführung, 1pZ1ig 2015 Honecker verweist nNte:; „Kir-
chenaustritt“ S f lediglich auf die reC Entwicklung dazu im 19 und
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ist dieser Komplex insgesamt einem wenig beachteten Phänomen SCW!
den. ren!| für das und die sieben Jahrzehnte des Jahr-
hunderts eine Fülle VO  ; (populär-)wissenschaftlichen Arbeiten un! Klein-
literatur vorhanden ist, gingen die Publikationen danach rapide zurück.®>
DIie ichen Materialsammlungen un Aktenbestände Konfessions-
ndlıchen Institut sind in den letzten ahren kaum och WOTII -

den.?® Erst 2015 hat sich der württembergische ikar Fabian Kunze dem
ach einer längeren Vorgeschichte 1960 eingetragenen
erein gegründeten „Bensheimer eis“ gewidmet und SEINE Hausarbeit

Zweiten Theologischen Examen ierzu verfasst. 28 1eser Bensheimer
Kreis hatte atzungsgemäls olgende Aufgabe: „Konvertiten ZU vangeli-
schen Glauben geistig un:! materiell betreuen.“ Und weiter ist dort als
Vereinsfunktion festgeschrieben: Er „arbeitet mıit den evangelischen Lan-
deskirchen, Kirchengemeinden, Werken und Verbänden, insbesondere mit
dem vangelischen Bund CNS ZUusammen Im Mittelpunkt der emMUu-
hungen dieser Institution stand die Sammlung und nterstutzung konver:-
tierter Priester. Mitglieder konnten deshalb auch LU „evangelische Pfarrer
und Lehrbeauftragte werden, die ehemals römisch-katholische Priester Wäd-

ren  .. 29

KEin ema „Konfessionswechsel“ och his rtausendwende VOTI-
triebenes evangelisches Standardwerk>° iIst inzwischen vergriffen, wurde aber
ebenso WIE das dazugehörige und Laufeer rund 00OO empla-

thematisiert den Kirchenaustritt NUr un dem staatskirchenrechtlichen Aspekt 1m
Kontext der Kirchenmitgliedschaft (S 1777 f.
Dies zeig! allein der Blick auf die Titel in der Bibliothek des Konfessionskundlichen

in Bensheim, VOT allem 1im Bestand Ahnlich ergiebig 1St das gedruckte
Schrifttum und die Kleinschriften Aus der Arbeit Reichsgeschäftsstelle (nach 1945
Hauptgeschäftsstelle) des Evangelischen Bundes, einschließlich seiner auptvereine
NaCc. 1945 Landesverbände) Bibliotheksbestand „EB“ Die letzte grölsere ater1-
alsammlung „Uber Konversionen“ VO  _ Kurt Nitzschke in der „Handreichung

Luthertag 1956“, 'eil 2.0430b). Der Md  z hingegen berichtete laufend
über Zahlenmaterial und interessante Konversionen, wIE VOT allem Generalregis-
ter dieser Zeitschrift für die Jahre 1950 his 1969 ze1g!
EeSs! 240.700—720
SO findet sich der Information „Ehemalige katholische Priester 1im evangeli-
schen Pfarramt‘  66 ein Hinweis, dass ein solcher Kreis ‚schon im Dezember 952“
einer ersten Tagung in Bensheim zusa.mmengekomrnen und die Z7weıte VO)

folgte. Zum Thema „Christus und die Kirche“ referierte Prof. Dr. Edmund
Schlink AUSs Heidelberg Md  z (1954),
Fabian KUNMNze: Katholisch-evangelische Konversionen in der Zweiten des
Jahrhunderts eispie: des Bensheimer Kreises (masch., . vorhanden

29
im Konfessionskundlichen Institut Bensheim (Bestand
Eb:  5 der letzte Senior (Vorsitzender) scheint arrer Dr. Walter Theodor Cleve aus
Lüdenscheid SCWECSCH sein, wIie ein Schriftstück in diesem €es VO] „Jahres-

30
nde 969“ AuUSWEeIist. Der Verein als e.V., wurde bereits 1964 aufgelöst.
Reinhard Frieling: Konfessionswechsel heute, BenshH 5 $ Göttingen 1979; die dor-
tige Statistik (S 71) we1list die Jahre 1950 bis 1976 insgesamt 247.382 röm.-kath
Konvertiten den Landeskirchen in Deutschland aus und umgekehrt ine
von NNUur 233.580
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TCeMN vertriebene Faltblatt „Informationen ZUu Konfessionswechsel“ nicht
mehr überarbeitet. DIie gründlich recherchierte tatistik macht deutlich
„‚Konvertierten in Deutschland in den ahren ach dem Ende des Welt-
eges his Anfang der 1960er Jahre jährlich och S  er der
evangelischen andes  chen ZUr katholischen Kirche bei einem

1948 mit Personen sank diese Zahl ab 19 /0 bis ZUrFr Ge-
auf durchschnittlich 5.500 PI'Oo J; Umgekehrt verließen in den

1950er un erJahren jährlich über en Kirche un
schlossen sich einer der evangelischen andeskirchen ALl; aAb den 19830er
Jahren diese Zahl auf urchschnittlich 9.100 PIro Jahr zurück mit e1-
NCr 11 VO Personen 19 Die statistischen gaben AUuUsSs

dem EKD-Kirchenamt von 2015 „Zahlen un Fakten hlichen Le-
ben“ 1DECNTEN auf der A4S1S von 20153 für die andeskirchen der

Personen „Wechsel AUS anderen christlichen Kirchen“; der
gro Teil hiervon dürfte Aus Übertritten VOoO der römisch-katholischen
Kirche stammen. Zahlenmaterial AUS dem Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz (DBK) „Zahlen und Fakten 013/14“ gibt NUr och
2.062 Personen d  9 die 2013 in die römisch-katholische Kirche eingetreten
sind, unterscheidet 1er aber nicht zwischen Wiedereintritten römisch-
tholischer Christen un! der Aufnahme von Konvertiten. Die VO: Referat
Statistik der DBK zuletzt angeforderten Zahlen den Übertritten Aus

evangelischen ndeskirchen nannten für 2011 2.842, für 2010 2.118 unı
für 2009 2464 Personen

taatlıche orschriften un kirchenrechtliche Positionen

Im Königreich Preulsen schon 1788 durch das W  ersche Religions-
ed: der Konfessionswechsel gestattetl. Allgemeine reulisische Land-
recht VONn 1794 anerkannte die Gewissenstfreiheit un! damit prinzipie e1-
11Cc  - Kirchenaustritt, der in Preufßen 1e. aber e1s  — 18753 mO: wurde
Trotzdem Wr der Wweg in nicht 11LULr in Preulsen, sondern auch in vielen
anderen deutschen Ländern gerade für die evangelischen Freikirchen recht
mühsam. Denn ers  v mit dem reichsweit geltenden Zivilstandsgesetz VOoO  -

1874 fand die kirchliche Personenstandsregisterführung ein verbindliches
Ende urch die estimmungen der eimarer erlassung vVOon 1919 wurde
endlich die olle Glaubens- unı ewissensfreiheit gewäi  eistet un! die
ungestörte Religionsausübung staatlichen gestellt 155)
Und nach 1357 konnte jede Religionsgesellscha ihre Angelegenheiten,
also auch die Frage des Kirchenwechsels, selbst ordnen un! verwalten.
Seither uneingeschränkt: „Das jeweilige Selbstverständnis einer Kirche
bestimmt im wesentlichen, Wds Onversion verstehen ist Ge-
meinsam ist den Kirchen heute, dafs sS1e einen Aus Glaubens- un Gewis-

41 Stegfried Hermle: Konvertiten unı Konfessionen. Eine Einführung, ders. / FIANSs
Maier: Onvertiten und Konfessionen, Annweiler 2010, 15—24, hier:
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sensgründen vollzogenen Übertritt VO  b einer Kirche anderen respek-
1ere und einmutig eine Abwerbung roselytismus) VO Gliedern anderer
Kirchen ablehnen.“ >“

ach dem Verständnis der römisch-katholischen Kirche ist die Kirchenmit-
gliedschaft NUur sakramental urc die aufe begründet Sie kann weder
uUurc den Tod och uUurc eine Kirchenaustrittsregelung der urc den
Wechsel eine andere hristliche Kirche der Gemeinschaft beendet WCI -

den.° kennt auch das Kirchenrecht M1UL den „Übertritt“ eigenen
che Eın sSeEeINE Kirche 4auch eines Kirchenwechsels verlassender Ka-
tholik gilt als „Ausgetretener“. Den Vorgang eines Übertritts bezeichnet das
ömische Kirchenrec „bei einem bislang Ungetauften aufe, bei einem
bereits Getauften uinahme in die olle Gemeinschaft der katholischen
Kirche‘ (Codex Iurıs A4ANONICI Ca 803, Z L OHVeEers1i0o
inne von Übertritt römisch-katholischen Kirche gebrauc der CUu«cC

GIC Von 1983 ar nicht mehr. Fur den GIC VO  — 91 7/18 Wr COMVENrS1IO
och die Rückkehr eines nichtkatholischen Christen römisch-katho-
en Kirche Der Glaubensabfall bzw. der Übertritt einer anderen KIir-
che galt als DerversiO (CIC 1917 Ca 1070, 1; 10 IC auf kon-
fessionsverschiedene Ehen bedeutete diese eCc  ge his Zu Mo  z
Pri0 atrımonila Mixta“ Pauls (1970) fast eine Zwangskonver-
S10N des nichtkatholischen Ehepartners; dieser mMusste sich namlıc. nicht
1L1Ur ZUTC katholischen Kindererziehung verpflichten, sondern hatte darüber
hinaus auch VO katholischen Partner die efahr des Übertritts (DEerversiO)
ernzuhalten un „n uger e1ise die ekehrung (COMVETSIO) sSEeEINES Part-
11C  z betreiben.“ 25

Zur Konversion VO  - Geistlichen der römisch-katholischen Kirche unı AUS

dem Bereich der rthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland
un! deren Folgen en diese un:! die Deutsche Bischofskonferenz
Dezember 2014 eine ‚Gemeinsame Erklärung“ herausgegeben. Darin steht

Leitgedanke, dass „Konfessionswechsel von geistlichen Amtsträgern“ 1111-

Iiner als Einzelfall ehande Sind: „SIie sind Au Achtung VOTr der Glau-
bensfreiheit un!| der Gewissensentscheidung des Einzelnen respektie-
ren.  . 36

42 DBrenner: Art. Konversion, 575
523 Heribert Hallormann Kirchenübertritt/Konversion, in: Harald O/hl: '”aschen-

lexikon Ökumene, Frankfurt a.M Paderborn 2003, 155—-157, hier: 157
Brenner: Konversion, 576; uch TOna Riedel-Spangenberger: OnverSs1i-
‚9) Konvertiten, in Lexikon der Okumene und Konfessionskunde, Freiburg 2007,
/719-721

25 Walter ScHÖöpsdatt: Konfessionsverschiedene Ehe Kin Handbuch, BenshH 61, GOt-
tingen 8 y Heiner Grofe: Wie ste „Konfessionswechsel“ un „KIir-
chenübertritt“?. Md  z (1985), 8890
Text in Orthodoxie Aktuell 2/2014, 19
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Die lutherischen, reformierten un unierten evangelischen ndeskirchen
gehen grundsätzlic davon AUS, dass durch die a4ufe die Eingliederung in
den Leib 1IStT1 un damit in die Gemeinschaft aller ubigen Die

laubensbekenntnis bekannte „Uumna ecclesia“ übersteigt alle KOnN-
CSSiOIISgI'CI‘IZCII Alle partikularen Kirchen WwIie die andeskirchen verschie-
dener Bekenntnisse en Anteil —_ der Kirche Jesu sti, können aber
nicht mMit ihr gleichgesetzt werden. Dies hat nicht NUur olge, ass schon
längst VOoOr der aufanerkennungsvereinbarung VO April 2007 Mag-
deburger Dom seitens der evangelischen Landeskirchen bei einem Über-
tritt die Taufen aller rite auf den amen des dreieinigen Oottes Getau{ften
anerkannt wurden, sondern führt:  '} auch einer SaNZCN Reihe innerkirch-
er Übertrittsregelungen. Innerevangelisch wichtig ist das Kirchengesetz
der ber die Kirchenmitgliedschaft in den andeskirchen, das auch
estimmungen bei Übertritten un vorübergehenden oder längeren Aus-
landsaufenthalten vorsieht.>” erungelöst sind die ständig vorkommen-
den un! mMeis unbewusst VOITSCHOMMUMNCIL „Möbelwagenkonversionen“ bei
einem ohnungswechsel vVvon iner VELKD- in eine bekenntnis- der
verwaltungsunierte oder eine reformierte Landeskirche bzw. umgekehrt.“®
erner bestehen Regelungen Land Baden-Württemberg und Te1Is
achsen ber Möglichkeiten des Kirchenübertritts hne Austritt Aus der
isherigen Kirche bei tsgericht oder Standesamt, WOTAan sich allerdings
nicht die römisch-katholische Kirche, die orthodoxen Kirchen un einige
reikirchen beteiligt haben Außerdem bestehen gesetzliche Regelungen
für den Übertritt zwischen der Selbständigen Evangelisch-Lutherische Kir-
che un! der Hannoverschen Landeskirche, zwischen der eIiOr1-
mierten Landeskirche und der altreformierten Kirche Niedersachsen.°? Für
die „Aufnahme eines ehemaligen römisch-katholischen Priesters in das Amt
der öffentlichen Verkündigung unng in den l1enst eines Pfar-

einer evangelischen/evangelisch-lutherischen Kirche“ haben die
un die NıON vangelischer Kirchen in der 2014 SOgar eine besonde-

liturgische Ordnung herausgegeben
Fur die evangelischen reikirchen gilt insgesamt diesem Ontext, dass
sSie „Gemeinden der Jaubenden‘' se1in wollen und ragen der rechtlichen
Umsetzung eines Kirchenwechse Getaufter ekundär sind: „Der ufnah-

eine Freikirche geht das persönliche Bekenntnis des Glaubens Je

&/ Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft (ABl. 389), gean-
38

dert 8.11.2001 (ABL f.)
Vgl. Albert  88f. LCIN: Evangelisches Kirchenrecht. Lernbuch, arms: euwied 1980,

29 Kine Zusammenstellunger taatlicher unı kirchlicher Übertritt- un!us
regelungen in den Bundesländern unı wichtige Texte 1US kirchlichen nungen
und Rechtsbestimmungen findet sich 1: ALanasios Basdoekis KIAUS Peter Voß
(Hgg.) Kirchenwechsel ein Tabuthema der ÖOkumene? Probleme un Perspekti-

Frankfurt/M 2004, 187-258
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SUuSs ristus und die bewusste Entscheidung Gliedschaft Ge-
meinde Sie erfolgt freiwillig un ISL unabhängi: VO  m be-
1iimmten Alter Mit der Mitgliedschaft verbindet sich der ege C11C akti

Beteiligung en der Gemeinde verantwortliche Mitarbeit un:!
Förderung UrCc finanzielle Beitrage.40

DiIie Evangelisch-methodistische Kirche die auch äuglinge tauft,
unterscheidet bei der Mitgliedschaft zwischen „Kirchenangehörigen  6 un:
Kirchengliedern“ auf Cdie Heilsaneignung persönlichen Glauben

gerichtet 1st In der ege mi1t ren kann ach Ablegung eiNneCcs TSON-
en Bekenntnisses der Status der „Kirchengliedschaft‘ erworben werden
Ein Konfessionswechsel Getaufter wird „als Neu-Organisation der TIStUS-
und Kirchengemeinschaft“ gewertet un daher 1ST bei C1iNECIMM Wechsel
den EmkK nicht C111 vorheriger Austritt bei staatlichen Behörde nOUg,
sondern spricht VO  — CinNner „Aufnahme“ und nicht VON CiNnem „Kirchen-
eintritt‘“ +} Da viele Freikirchen der täuferischen Tradition (wie ennoniten
un Baptisten) kongregationalistisch verfasst sind bestimmen die eweili-
SCH Gemeindeversammlungen ber S Aufnahme wobei schr unterschied-
lich bei ertrittswilligen gehandelt wird die eine Glaubenstaufe erhalten
en Be1l gewünschten emeindewechsel wird C111C „Bitte Ent-
assung der C1inNnec Austrittserklärung“ die vorherige Gemeindeleitung
gerichtet Fur den echsel CiN andere Gemeinde Empfehlungs-
schreiben ausgefertigt werden 42

Die rthodoxen Kirchen der byzantinischen Tradition bekennen sich ZUr

Eingliederung uUurc die aule den Leib Christi Die Anerkennung
amen des dreieinigen es vollzogenen A4uilfe wird „unwiderruf:

6 bezeichnet Es wird festgehalten, dass bei Austritt „die kirchen-
rechtliche Bindung zwischen Mitglied und Kirche unterbrochen bzw ab-
gebrochen“ WIr" Trotz der kirchenrechtlichen Beendigung der Mitglied-
SC bleibt „die mystische edeutung der Taufe  66 bestehen un kann bei

Wiedereintritt reaktiviert werden Den MmMIit dem Austritt verbunde-
NC  — Ausschluss VO  — der Teilnahme den Sakramenten un der usübung
kirchlicher Amter wähle die betroffene erson eben selbst*

Abschließende UÜberlegungen un Konsequenzen
Dieser erblick hat ergeben dass auch Beginn des 23 Jahrhunderts
das ema 99  Onversion als Kirchenwechsel“ ers  p allmählich Aus der OÖku-

Vereinigung Evangelischer Freikirchen Was uns verbindet Vorstellungsheft
41

Februar 2009
ntnommen der Übersicht der VO]  — der ACK ayern hg Handreichung „Seelsor
gerlicher dem Wunsch nach Konfessionswechsel“ Maıi 2010 Der
Text dieser Handreichung 1SL diesem Jahrbuch abgedruckt auf 234406

die inweise ebı
Ebd
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menischen Tabuzone herauswächst. Die in den einzelnen Kirchen und Kon-
fessionen doch schr unterschiedliche historische un! kirchenrechtliche
Gemengelage ist omp.  jert Sie bedarf sicher allein Blick auf ak-
tuell greifende persö  (6)  e Beweggründe un theologische Motive och
weıiterer Untersuchungen, in welche VOTL allem Erkenntnisse der Religions-
soziologie, Religionspsychologie und der Gemeindepädagogik weı star-
ker als jedenfalls m1r bekannt) berücksichtigt werden mussen Ebenso soll-
ten die rfahrungen der eutschlan: kleineren Kirchen (wie der Ortho-
doxen en unı der evangelischen Freikirchen berücksichtigt werden,
die diese anderen Erdteilen ordafrika, Vorderer tTIieN der Südame-

mit dem ema „Konversion“ gemacht en un och machen.
ullalen! ist, 4SS VOrLr allem Onversionen VOoO kirchlichen sSIra-

ger/innen unı die Situation onfessionsverschiedenen Ehen un! Famlı:-
lien nach WI1IE VOL eine besondere Öökumenische 11SAanz haben.“* Deshalb
sollte die VOo  : der ACK yern geleistete Pionierarbeit auch in anderen IC-

210  en AC  R und auf undesebene reziplert und weitergeführt werden *
Dass VOL allem 1im Zusammenhang der Vokation für die eilung

evangelischen Religionsunterrichts allein AUsSs beruflichen Gründen immer
wieder Scheinkonversionen nicht VOoO  ; Zwangskonversionen
sprechen kommt, sollte späatestens Zusammenhang der innerevangeli-
schen Gestaltung des Reformationsjubiläums 2017 der Vergangenheit
gehören.
Kaum wirklich wahrgenommen habe ich in den Erörterungen die
omplexen Organge bei Übertritts- un Austrittsbestimmungen en Ge-
en der Religionsfreiheit un! die Konsequenzen der verfassungsrecht-
lich garantierten Trennung VO  > Staat un Kirche, die immerhin schon VOr
knapp 100 Jahren in der eimarer eichsverfassung VO  — 1919 verankert
wurden.*® ist och nıe verständlich SCWECSCH, Wa”rum ein religions-
mündiger getaufter Christ nicht VO:  a einer christlichen Kirche in eine ande-

übertreten kann, hne vorher bei einer taatlichen Dienstelle tsge-
richt der Standesamt) seinenuserklärt en ja schr deutlich
geworden ist, dass die unterschiedlichen Gemeinde- un Kirchenverständ-
NnısSsse schr CNS mit uLNsefrfem ema verknüpft sind, stellt sich der
orgabe, dass die einzelnen eligionsgesellschaften ihre Belange selbst
regeln aben, die Frage taatlicher Einfluss- und Rüc  ichtnahme

Ich bin dankbar dass nicht mehr diesbezüglich noch knapp
Ü’C}  - in einem „Konvertiten-Katechismus“ geschrieben wurde: „Darum empfängt die
Kirche die Konvertiten nicht als reumutige Sünder, sondern als irrende Kinder, die
glücklich den Heimweg 1Ns Vaterhaus gefunden haben.“ (Bernhard VanChen Kon-

45
vertiten-Katechismus, Paderborn ”1957, 7£.)

ausführlich den C1) VO]  - Maridad SZtefitner in diesem Jahrbuch
Lediglich der baptistische Konfessionskundler Erich Geldbach hat sich mehrfach da-
mit auseinandergesetzt; (In) Toleranz un Religionsfreiheit als Themen in
der schichte der Freikirchen, Freikirchenforschung (2015), 235-266.
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Karl Barth (1886—19068) beschreibt 1im Rückblick auf einen Rombesuch
ach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Oonzils (1962-1965): Man sSCe1
dort durch eine rneuerung in der „Gestalt VO  —$ ‚Konversion' nicht e1-
nNeTtr anderen Kirche, sondern ESUS Christus, dem Herrn der einen ka-
Oliıschen un apostolischen Kirche“ gestartet.*/ on 1963 hatte des-
halb einen katholischen Religionslehrer VOL einer ONversion Protes-
tantısmus geWarntT, weil Urc aps Johannes X XII das Papsttum „ein
überraschend Gesicht bekommen“ un damit eine CU«C Epoche be-
SONNCH habe TOTZ der verschiedenen aAlteren und NCUCICN Dogmen be-
zeichnet Barth „die gegenwaärtige Lage römischen Katholizismus  66 als
nicht „aussichtslos“. Im Gefolge des Konzils urn „ZU wichtigen inne-

Wandlungen kommen“, die CS „wohl als aussichtsreich erscheinen las-
SCIHI1 könnten, gerade römisch-katholischer 115 dabeizusein“.% ach
einer Notiz der Kirchlichen Dogmatik Barth SOSAar der Meinung,
SC 1 ‚unanständig“ konvertieren.* Ich sStimme Barth SCINC ZU, ass INan

zunächst sSeiINE eigene Kirche un Gemeinde mit-reformieren en sollte
Aber nach vergeblichen Versuchen annn doch konvertieren, scheint MIr
konsequent.

Auch Kirchenpräsident olfgang Sucker (1905—1968) hoffte schon
1964, dass sich eines ages evangelische un katholische Christen „„Amn der
and nehmen und die grofse Konversion hin Evangelium vollziehen“.
Und die konfessionskundliche Arbeit definierte AUS evangelischer 1C.
schon 1955 „Wir treiben evangelische Selbstbesinnung 1m gesic
der katholischen Kirche DIie Reformation ist keine reine Historie L sS1e
ist eine Gegenwartsfrage un:! ruft Zur Heimkehr ZU Evangelium. In sol-
chem en verschwinden alle Konfessionsgrenzen. | Deshalb ken-
1en WIr evangelische Christen keinen un keine Feindschaft die
katholische Kirche en nicht ihre Bekehrung zZzu TOTLES-
NUSMUS, WIr en aber auf unsere un ihre ekehrung Evangeli-
um.  0

Karil Bartlh: limina Apbstolorum, Zürich 1967,
Ders. inen römisch-katholischen Religionslehrer im Rheinland, in Barth-Gesamt-
ausg; Briefe Zürich 197/9, 173174
Ders. IV/1, 759


